
Aufgrund der Art. 2 Abs. 1 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Harburg 
(Schwaben) folgende:

2. Änderungssatzung
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Hallenbades der Stadt Harburg (Schwaben)

§ 1

Gebührenarten und Gebührenhöhe

§ 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

(1) Hallenbad:
Für die Benutzung des Hallenbades und seiner Einrichtungen werden für 2 Stunden 
Besuchszeit folgende Gebühren erhoben:

a) Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:
Einzelkarte: 2,00 EUR
Saisonkarte: 43,00 EUR
Zwölferkarte: 22,00 EUR

b) Kinder und Jugendliche ab vollendetem 6. bis zum 18.Lebensjahr:
Einzelkarte: 2,50 EUR
Saisonkarte: 54,00 EUR
Zwölferkarte: 27,50 EUR

c) Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr:
Einzelkarte: 3,50 EUR
Saisonkarte: 75,00 EUR
Zwölferkarte: 38,50 EUR

d) Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (mind. 50 %), Wehr- und Zivildienstleistende:
Einzelkarte: 2,50 EUR
Saisonkarte: 54,00 EUR
Zwölferkarte: 27,50 EUR

e) Kleingruppen mit maximal 5 Personen, davon maximal 2 Erwachsene:
Kleingruppenkarte: 10,00 EUR

f) Geschlossener Besuch von Vereinen, Verbänden, Organisationen 
(mindestens 10 Personen) bei Benutzung der Sammelumkleideräume:
pro Person 2,50 EUR

g) Schulen und Ausbildungseinrichtungen 
pro Schüler / Auszubildenden: 2,00 EUR

h) Nachgebühr für Überschreitung der Badedauer um
mehr als 15 Minuten: 1,00 EUR
mehr als 30 Minuten: volle Gebühr nach Ziffer a - e.

Beschluss des Stadtrates vom: 27.09.2007
Genehmigung des Landratsamtes vom: genehmigungsfrei
Ausfertigungsdatum: 28.09.2007
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt vom: 05.10.2007



§ 2

Inkrafttreten

Die 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig verliert die 1. Änderungssatzung vom 24.07.2007 ihre Gültigkeit.

Harburg, den 28.09.2007

Kilian 
1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:

Die vorstehende Satzung wurde am 05. Oktober 2007 im Amtsblatt Nr. 40 der Stadt Harburg 
(Schwaben) amtlich bekannt gemacht.

Harburg (Schwaben), den 05. Oktober 2007
STADT HARBURG (SCHWABEN)

Wolfgang Kilian
1. Bürgermeister


	Inkrafttreten

